
GEMEINDE OYTEN 
Az.: 40/622-21/9  

S a t z u n • _ 

über die zweite Änderung_der Satzuns  

der Gemeinde Oyten Landkreis Verden,  

über den Bebauungsplan Nr. 9  

für das Gebiet "Steinkamp-Erweiterung"  

Aufgrund der §§ 2 Abs. 1 und  if)  des Bundesbaugesetzes 

vom 23. Juni 1960 (BGB1. I S. 341) sowie der §§ 6 und 40 

der Niedersächsischen Gemeindeordnung (Niedersächsisches 

Gesetz- und Verordnungsblatt Sb. I S. 126) hat der Rat 

der Gemeinde Oyten in seiner Sitzung am , jti 

folgende Satzung über die zweite Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 9 erlassen: 

§1 

Die im rechtsverbindlich geworlenen Bebauungsplan Nr. 9 

"Steinkamp-Erweiterung" ausgewiesene Festsetzung über die Art 

urd das Maß der baulichen Nutzung für die Flurstücke i78/8 

180/19 und 180/20 der Flur 3 wird durch diese zweite Änderung 

des Bebauungsplanes neu festgesetzt. 

Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 vom 23. März 1976 

im Maßstab 1 : 1000 und diese Satzung bilden den Bebauungsplan. 

§2  

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung 

in Kraft. 

Oyten, 

Der Bürgermeister 



Genehmigung  gem.  § 11 BBauG vom 23.6.196o 

(BGB1. I S. 341) 

Stade, den 3o.4.1976 
-214. 91.8.59/9 . 

Der Regierungspräsident 
in Stade 

Im Auftrage 



Gemeindedirekt Der Bürgermeister 

3,i 

GEMEINDE 0. 1( T E N 
Az.: 40/622-21/9  

Satzung  

über die zweite Änderung der Satzung  

der Gemeinde Oyten Landkreis Verden,  

über den Bebauungsplan Nr. 9  

für das Gebiet "Steinkamp-Erweiterung"  

Aufgrund der §§ 2 Abs. 1 und 10 des Bundesbaugesetzes 

vom 23. Juni 1960 (BGB1. I S. 341) sowie der §§ 6 und 40 

der Niedersächsischen Gemeindeordnung (Niedersächsisches 

Gesetz- und Verordnungsblatt Sb. I S. 126) hat der Rat 
3 der Gemeinde Oyten in seiner Sitzung am 

folgende Satzung über die zweite Änderung des Bebauungs-

 

planes Nr. 9 erlassen: 

§1 

Die im rechtsverbindlich gewordenen Bebauungsplan Nr. 9 

"Steinkamp-Erweiterung" ausgewiesene Festsetzung über die Art 

und das Maß der baulichen Nutzung für die Flurstücke 178/8, 

180/19 und 180/20 der Flur 3 wird durch diese zweite Änderung 

des Bebauungsplanes neu festgesetzt. 

Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 vom 23. März 1976 

im Maßstab 1 : 1000 und diese Satzung bilden den Bebauungsplan. 

§2 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung 

in Kraft. 

Oyt en , 3:  3. 76 
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